
Haushalt 2017 Stand: 19.01.2017

Beteiligung der Ortsräte 

Termin Ortsrat Anregungen / Wünsche des Ortsrates

22.11.2016 Ortsrat Brunkensen / Lütgenholzen Fehlanzeige

04.01.2017 Ortsrat Hörsum

a) Anregung, im Rahmen der Straßensplittungen die Straße Sandkamp mit zu berücksichtigen
b) Bei der Treppenanlage des Verbindungsweges "Horststraße und Südhang" haben sich Treppenstufen verschoben und 
Pflasterabsenkungen sind vorhanden, die repariert werden sollten

09.01.2017 Ortsrat Röllinghausen Fehlanzeige

10.01.2017 Ortsrat Gerzen Fehlanzeige

11.01.2017 Ortsrat Föhrste
a)Antrag, für eine Vorstudie zum Hochwasserschutz in den Ortsteilen von Alfeld (Leine), die im Überschwemmungsgebiet  

der Leine bzw. davon beeinflussten Bereichen liegen, Mittel im Haushalt 2017 bereitzustellen.   

16.01.2017 Ortsrat Dehnsen
a) Freiräumung eines zugewachsenen städtischen Grundstücks neben der Kirche durch eine Fachfirma: 3.000,-- €

b) Instandsetzung der Stützmauer unterhalb des Kircheneingangs durch eine Fachfirma: 3.000,-- € - 

17.01.2017 Ortsrat Warzen Fehlanzeige

18.01.2017 Ortsrat Imsen/Wispenstein Fehlanzeige

23.01.2017 Ortsrat Eimsen

23.01.2017 Ortsrat Limmer

23.01.2017 Ortsrat Langenholzen/Sack

Diese Sizungen finden erst nach der Ladungsfrist für den 
Finanzausschuss am 30.01.2017 statt, falls in diesen Sitzungen Wünsche 
bzw.Anregungen vorgetragen werden,die den Haushalt 2017 betreffen, 
wird eine aktualisierte Liste nachgereicht 



Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2017 Stand: 19.11.2016

Ergebnishaushalt

Seite Erträge Aufwendungen Begründung

Entwurf + / - + / -

41 111.10 Innere Dienste 3.000,00 jährlicher Mietkostenzuschuss für das Regionalbüro

76 122.01 Ordnungsaufgeben 8.000,00 Anpassung der Beteiligung d. LK HI an den Integrationskosten der Kommunen

151 424.02 7 Berge Bad 28.000,00 Beteiligung der PURENA an den Personalkosten eines 7BB-Mitarbeiters zu 50%

161 511.02 Regionalisierung 6.800,00 Erhöhung des Finanzierungsbeitrages an den Verein Region Leinebergland e.V.

136 367.10 ERG Jugendsozialarbeit 2.600,00 Anpassung des Zuschusses an LABORA   (2017: 26.400,-€)

193 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle 250.000,00 Schmutzwasserbeseitigungsgeb.  - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation und der Jahresveranlagung

193 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle 5.000,00 Niederschlagswasserbeseitigungsgeb.  - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation und der Jahresveranlagung

210 545.01 Straßenreinigung, maschinelle Reinigung 13.000,00 Straßenreinigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation und der Jahresveranlagung

210 545.01 Straßenreinigung, Winterdienst 39.000,00 Winterdienstgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation und der Jahresveranlagung

252 575.01 Tourismusförderung 4.000,00 Erneuerung der Beschriftung von 2 Großflächenwerbetafeln, war ursprünglich investiv geplant, ist aber Ergebnishaushalt

260 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 50.000,00 Anpassung d. Gemeindeanteils an der Lohn-und Einkommenssteuer 

260 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 20.000,00 Anpassung d. Schlüssselzuweisungen 

260 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 40.000,00 Anpassung d. Kreisumlage 

263 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 15.000,00 Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Σ 165.000,00 € 13.800,00 €

Veränderung Saldo:

Produkt

151.200,00 €







Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2017 Stand: 19.01.2017

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite

Entwurf
INV-Nr. Bezeichnung

Einzahlungen

+ / -

Auszahlungen

+ / -
Erläuterung

281.01 Zuschuss z.Förderung von Heimat- und Kulturpflege I281011701 Zuschuss zur Sanierung d. Aula d. Gymnasiums 222.300,00
Die Endabrechnung liegt nun vor. Es ist noch eine Restsumme in Höhe 

von 222.300,- € zu zahlen. 

203 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. I541011610 Ausbau OD Hörsum 187.000,00

Neben den bereits veanschlagten Restkosten für den Ausbau der K404 

in der OD Hörsum in Höhe von 313.000,- € ist auch noch eine zu 

erwartende GVFG-Förderung in Höhe von 187.000,- € zu 

veranschlagen

149 424.01 Sportstätten I424011601 Ausstattung Umkleidebereich 4.000,00
Ein Zuschuss des Landkreises Hildesheim wird nach aktuellem 

Kenntnisstand nicht erwartet

Σ 183.000,00 222.300,00

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit:

Gesamtfinanzhaushalt

Seite Position Einzahlungen Auszahlungen Begründung
Entwurf + / - + / -

5 Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen 08.01 39.300,00 € Neuberechnung der Kreditaufnahme

Produkt

39.300,00

Produkt









I 
 

Haushaltssatzung 
 

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017 
 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der 
Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am DATUM folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 35.684.794,- € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 36.715.227,- € 
  
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 50.000,- € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,- € 

                       
 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.359.100,- € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.505.000,- € 
  
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.321.200,- € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.149.900,- € 
  
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.828.700,- € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.320.000,- € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 
 

3.828.700,- € 
 
festgesetzt. 
 
 

ENTWURF 



II 
 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf  
 

1.600.000,- € 
 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf  
 

22.000.000,- € 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v.H. 

 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  470 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer  400 v.H. 

 
 

§ 6 
 

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und  außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen 
und Auszahlungen bis zur Höhe von 
 

10.000,- € 
im Einzelfall als unerheblich. 
 
Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. 
außerplanmäßig bewilligt. 
 
 
Alfeld (Leine), DATUM Stadt Alfeld (Leine) 

Der Bürgermeister 
 
         


